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Hinweise für Schülerinnen/Schüler und Eltern 

zur freiwilligen Aufnahmeprüfung 2018 von der Sekundarschule in die Sekundar-
stufe ll (FMS, WMS, lMS, BM 1, Gymnasium) 
 
 
Prüfungsinhalt 

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren eine schriftliche Deutschprüfung von 90 Minuten 
und eine schriftliche Mathematikprüfung von 90 Minuten. Beide Prüfungsteile zählen gleich-
wertig zum Prüfungsergebnis. Zwischen den Prüfungen gibt es eine Pause. Über den Prü-
fungsinhalt informieren die Anforderungsprofile (www.mb.bs.ch/aufnahmepruefung_sek_ll). 
 

Bitte mitnehmen 

 amtlichen Ausweis mit Foto (lD/Pass) 

 2 Stifte: Kugelschreiber oder Füllfeder (blau und/oder schwarz) 

 Geodreieck/Winkelmesser 

 Zirkel 

 Taschenrechner (zugelassene Modelle: TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIS, TEXAS 
INSTRUMENTS TI-30 eco RS, Abbildungen s. Seite 3; Mobiltelefone, Smartphones und 
Smartwatches dürfen nicht als Taschenrechner verwendet werden) 

 

Jacken, Rucksäcke, Smartphones usw. 

Jacken, Mäntel, Rucksäcke, Taschen, Smartphones (ausgeschaltet), Smartwatches, Ess-
waren usw. müssen in der Garderobe deponiert werden. Die Schülerinnen und Schüler dür-
fen während der Prüfung ein Getränk als Durstlöscher (in einer Flasche) bei sich haben. 
 

Prüfungsregeln 

 Wir bitten um eine gut lesbare Schrift. Nicht lesbare Antworten werden als falsch ge-

wertet. 

 Die Mathematikprüfung wird mit Taschenrechner (zugelassene Modelle s. Seite 3) ge-

schrieben. 

 Die Deutschprüfung wird ohne Wörterbuch geschrieben. 

 Während den Prüfungen darf nicht gesprochen werden. 

 Der Prüfungsraum darf während den Prüfungen nicht verlassen werden (Toilettenbesuch 

nur während der Pause; im Notfall während der Prüfung mit Begleitung). 

 Jeder Betrug oder Betrugsversuch (abschreiben, Notizen oder andere, nicht zulässige 

Hilfsmittel benutzen usw.) führt zum Ausschluss von der Prüfung. 

 Bei Verspätung gibt es keinen Anspruch auf Prüfungsverlängerung.  
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Fragen 

Die Prüfungen sind im Voraus mit Schulklassen getestet worden. Die Aufgaben sind ohne 
weitere Erklärung verständlich. Fragen dürfen nur während der Einführung zum Prüfungs-
ablauf gestellt werden, nicht aber während der Prüfung und es können grundsätzlich keine 
Verständnisfragen zu den Aufgaben gestellt werden. 
 

Abmeldung wegen Krankheit 

Für Schülerinnen und Schüler, die am 7. März 2018 krank sind, wird am Mittwochvormittag, 
14. März 2018, eine Nachholprüfung durchgeführt. 

Falls die Schülerin oder der Schüler am 7. März 2018 wegen Krankheit an der Prüfung nicht 
teilnehmen kann, muss eine schriftliche Abmeldung mit Arztzeugnis bis spätestens am 
8. März 2018 beim Erziehungsdepartement eintreffen (aufnahmepruefung.mb@bs.ch oder 
Stab Mittelschulen und Berufsbildung, Leimenstr. 1, 4001 Basel). 
 

Berechtigungen aufgrund der Prüfungsergebnisse 

Beide Prüfungsteile werden mit 1 bis 5 Leistungspunkten bewertet. Daraus ergibt sich für die 
Prüfung eine Punktesumme zwischen 2 und 10 Punkten. 

7 oder 8 Punkte: Die Leistungen entsprechen einer provisorischen Berechtigung für die 
FMS sowie einer definitiven Berechtigung für WMS, IMS* und BM 1. 

9 oder 10 Punkte: Die Leistungen entsprechen einer provisorischen Berechtigung für das 
Gymnasium und die FMS sowie einer definitiven Berechtigung für WMS, IMS* und BM 1. 
 
Wird bei der Prüfung die Berechtigung für die angestrebte Schule nicht erreicht, gelten die 
Berechtigungen aufgrund der beiden Zeugnisse der dritten Sekundarschulklasse. 
 

Benachrichtigung über das Prüfungsresultat und Einsichtnahme in die Prüfung 

Das Prüfungsergebnis wird nach den Frühlingsferien schriftlich per Post mitgeteilt. 

Die Prüfung kann – nur auf Voranmeldung – am Freitag, 13. April 2018, zwischen 14 und 
17 Uhr, oder am Mittwoch, 18. April 2018, zwischen 14 und 17 Uhr, im Erziehungsdeparte-
ment eingesehen werden. Termine können per E-Mail unter aufnahmepruefung.mb@bs.ch 
vereinbart werden, bitte vollständigen Namen der Schülerin/des Schülers angeben sowie 
Datum und Zeit.  
 

Hinweis 

Wird über die Aufnahmeprüfung die Berechtigung für die Wunschschule erreicht, erfolgt die 
lnformation an die entsprechende Schule über den Stab Mittelschulen und Berufsbildung. 
Anschliessend informiert die Schule Eltern und Schülerin/Schüler über die Aufnahme. Vor-
behalten bleibt, dass die Anmeldung für die Wunschschule (ausser BM 1) im Januar 2018 
erfolgt ist. 
 
 
*vorbehalten für die IMS bleibt die Eignungsabklärung  
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Zugelassene Taschenrechner  
 
TEXAS INSTRUMENTS TI-30X IIS  und  TEXAS INSTRUMENTS TI-30 eco RS 
 

 
 
 


